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BEKANNTMACHUNGS-
VERMERK
In-Kraft-Treten
Der Satzungsbeschluss wurde am . . . . . . . . . . 
. . . . ortsüblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt die Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes im in der Planzeichnung 
dargestellten und in den textlichen 
Festsetzungen beschriebenen Geltungsbereich 
in Kraft.

Auf die Rechtsfolgen der §§44, 214 und 215 
BauGB wurde hingewiesen.
Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes mit 
Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und 
Begründung mit Umweltbericht wird seit diesem 
Tage zu den üblichen Dienststunden im 
Rathaus der Gemeinde Gablingen zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gablingen, den . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karina Ruf, 1. Bürgermeisterin (Siegel)

Maßstab im Original 1:1000
A) PLANZEICHNUNG
Vorentwurf i.d.F. vom 23.03.2021

GEMEINDE GABLINGEN
Rathausplatz 1
86456 Gablingen
Landkreis Augsburg
Freistaat Bayern

TEILAUFHEBUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES 
"REUTE UND 
MITTELANGER“

Stadtplanung • Landschaftsplanung • Umweltplanung
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Teilaufhebung der Planzeichnung basierend 
auf dem rechtskräftigen Bebauungsplan vom 
02.06.1977, Verfasser: Ingenieurbüro Herbert 
Heinhaus
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Geltungsbereiches des 
Bebaungsplanes
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